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BEGRÜNDUNG 

1. EINLEITUNG 
Die Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung ist eine der zentralen Zielsetzungen 
der Europäischen Union (EU) und ihrer Mitgliedstaaten. Zum Zeitpunkt der Einleitung der 
Lissabonner Strategie im März 2000 forderte der Europäische Rat die Mitgliedstaaten und die 
Kommission auf, etwas zu unternehmen, um die Beseitigung der Armut bis zum Jahr 2010 
„entscheidend voranzubringen“. Auf späteren Tagungen des Europäischen Rates wurde dieses 
Ziel bekräftigt. Die Bestandsaufnahme der sozialen Wirklichkeit, mit der die Europäische 
Kommission im Jahr 2006 begonnen hat, unterstreicht die Bedeutung des Vorgehens gegen 
alte und neue Formen der Armut und der sozialen Ausgrenzung in Europa. 

In der Europäischen Union sind derzeit 78 Millionen Menschen von Armut bedroht. In allen 
Mitgliedstaaten leidet ein Teil der Bevölkerung unter Ausgrenzung und Benachteiligung; oft 
haben die Betroffenen auch nur eingeschränkten Zugang zu Grundversorgungsleistungen. 
Außerdem gibt es Anzeichen dafür, dass sich das Problem der extremen Armut verschärft hat 
und dass die Zahl derjenigen, die in absoluter Armut leben, gestiegen ist. 

Diese Sachlage steht in krassem Widerspruch zu den gemeinsamen Grundwerten der 
Europäischen Union, so dass entschiedene und glaubwürdige Maßnahmen getroffen werden 
müssen. Die vom Europäischen Rat in Lissabon ins Leben gerufene offene Methode der 
Koordinierung (OMK) für Sozialschutz und soziale Eingliederung hat sich als wichtiges 
Instrument erwiesen, mit dem die EU den Mitgliedstaaten Leitlinien an die Hand gibt und sie 
in ihrem Streben nach einem stärkeren sozialen Zusammenhalt in Europa unterstützt. Die 
Effizienz dieser Methode hängt jedoch wesentlich von dem Maße ab, in dem sie von der 
Öffentlichkeit und allen einschlägigen Akteuren mitgetragen wird. 

In ihrer Sozialpolitischen Agenda 2005-2010 hat die Kommission deshalb einen Vorschlag 
zur Ausrufung des Jahres 2010 zum Europäischen Jahr zur Bekämpfung von Armut und 
sozialer Ausgrenzung angekündigt. Das Europäische Jahr wird die im Rahmen der offenen 
Methode der Koordinierung ergriffenen Maßnahmen ergänzen und zur Konsolidierung des 
politischen Engagements der EU und ihrer Mitgliedstaaten für eine nachhaltige Beseitigung 
der Armut und eine entschiedene Bekämpfung von sozialer Ausgrenzung beitragen. 

2. EIN EUROPÄISCHES JAHR ZUR BEKÄMPFUNG VON ARMUT UND SOZIALER 
AUSGRENZUNG 

2.1. Allgemeine Ziele 
Der Vorschlag, das Jahr 2010 zum Europäischen Jahr zur Bekämpfung von Armut und 
sozialer Ausgrenzung auszurufen, soll die politische Verpflichtung bestätigen und 
bekräftigen, die die EU zu Beginn der Lissabonner Strategie eingegangen ist, nämlich etwas 
zu unternehmen, „um die Beseitigung der Armut entscheidend voranzubringen“. 

Das Europäische Jahr soll die Öffentlichkeit für Armut und soziale Ausgrenzung in Europa 
sensibilisieren und deutlich machen, dass Armut und Ausgrenzung die soziale und 
wirtschaftliche Entwicklung erheblich beeinträchtigen. Es soll die Vorstellung ins Wanken 
bringen, die Bekämpfung der Armut stelle für die Gesellschaft lediglich einen Kostenfaktor 
dar, und die Bedeutung der kollektiven Verantwortung bekräftigen, die nicht nur politische 
Entscheidungsträger, sondern auch öffentliche und private Akteure tragen. 
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Ferner sollte das Europäische Jahr dazu beitragen, den von Armut und sozialer Ausgrenzung 
betroffenen Menschen Gehör zu verschaffen, beispielsweise durch Stärkung der 
Organisationen, zu denen sie sich zusammengeschlossen haben, oder durch ihre Einbindung 
in Maßnahmen, die konzipiert wurden, um die Beseitigung der Armut entscheidend 
voranzubringen. 

Die EU muss außerdem ihre globale Verantwortung für die Bekämpfung der Armut auf der 
ganzen Welt bekräftigen. Die Schärfung des Bewusstseins für die globale Interdependenz und 
die Notwendigkeit einer nachhaltigen Entwicklung und der Solidarität zwischen den und 
innerhalb der Generationen sollte Bestandteil der allgemeinen Sensibilisierung sein. Die 
Schärfung des Bewusstseins für das Problem der Armut in der Welt wird eng verknüpft sein 
mit der Sensibilisierung für Fragen der Entwicklungszusammenarbeit und deren vorrangige 
Zielsetzung, nämlich die Armutsbekämpfung. 

Die Union wird daher im Europäischen Jahr ihr Engagement für Solidarität, soziale 
Gerechtigkeit und stärkeren Zusammenhalt bekräftigen; in dessen Rahmen wird eine 
kohärentere Verfolgung und Bestätigung der übergreifenden Ziele der Union ermöglichen, 
insbesondere mit Blick auf die Lissabonner Strategie für Wachstum und Beschäftigung und 
die Strategie für nachhaltige Entwicklung. 

2.2. Spezielle Ziele — Anerkennung — Identifizierung — Zusammenhalt — 
Engagement 

Abgesehen von den allgemeinen Zielsetzungen liegen dem Vorschlag für ein Europäisches 
Jahr zur Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung vier spezielle Ziele zugrunde: 

Anerkennung — Anerkennung des Rechts der von Armut und sozialer Ausgrenzung 
Betroffenen auf ein Leben in Würde und auf umfassende Teilhabe an der 
Gesellschaft; 

Identifizierung — verstärkte Identifizierung der Öffentlichkeit mit Strategien und 
Maßnahmen zur Förderung der sozialen Eingliederung durch Betonung der 
Verantwortung, die jeder Einzelne im Kampf gegen Armut und Marginalisierung 
trägt; 

Zusammenhalt — Förderung eines stärkeren sozialen Zusammenhalts durch Sensibilisierung 
der Öffentlichkeit für die Vorteile, die für jeden mit einer Gesellschaft verbunden 
sind, in der es keine Armut mehr gibt und in der niemand an den Rand gedrängt 
wird; 

Engagement — Bekräftigung des starken politischen Engagements der EU für die 
Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung und Förderung dieses 
Engagements auf allen Entscheidungsebenen. 

2.3. Umsetzung von Maßnahmen 
Das Europäische Jahr wird die offene Methode der Koordinierung auf dem Gebiet des 
Sozialschutzes und der sozialen Eingliederung unterstützen und soll unter dem Gesichtspunkt 
der politischen Wirkung und Effizienz einen eindeutigen zusätzlichen Nutzen bringen. 



 3 Drucksache 932/07 

 

Im Einklang mit den Prioritäten des Prozesses auf dem Gebiet des Sozialschutzes und der 
sozialen Eingliederung wird vorgeschlagen, die folgenden Themen in den Mittelpunkt des 
Europäischen Jahres zu stellen: 

• Kinderarmut und „Vererbung“ von Armut; 

• ein integrativer Arbeitsmarkt;  

• eingeschränkter Zugang zur allgemeinen und beruflichen Bildung;  

• geschlechtsspezifische Dimension der Armut;  

• Zugang zu Grundversorgungsleistungen;  

• Überwindung von Diskriminierungen und Förderung der Integration von Zuwanderern 
sowie der Eingliederung ethnischer Minderheiten in die Gesellschaft und den 
Arbeitsmarkt;  

• Eingehen auf die Bedürfnisse behinderter Menschen und sonstiger gefährdeter Gruppen. 

Bei der Planung ihrer Maßnahmen im Europäischen Jahr werden die Mitgliedstaaten diese 
Themen an die nationalen, regionalen und lokalen Gegebenheiten und Herausforderungen 
anpassen, wobei sie auch auf den territorialen Zusammenhalt Rücksicht nehmen werden. Die 
Einbindung und Beteiligung der einschlägigen Akteure wird Bestandteil aller Prioritäten sein. 

Bei der Durchführung der Maßnahmen des Europäischen Jahres werden die Kommission und 
die Mitgliedstaaten die unterschiedlichen Erfahrungen berücksichtigen, die Frauen und 
Männer mit Armut und sozialer Ausgrenzung machen. Im Interesse der Gleichstellung 
werden sie ferner dafür sorgen, dass die geschlechtsspezifische Dimension im Rahmen aller 
Prioritäten des Europäischen Jahrs einbezogen wird. 

2.4. Partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den beteiligten Ländern 
Die Union kann zwar einen Rahmen für die Koordinierung auf verschiedenen Ebenen 
bereitstellen, doch werden spürbare Fortschritte nur durch die maßgebliche Einbindung aller 
beteiligten Länder auf nationaler Ebene zu erzielen sein. Die auf europäischer Ebene 
festgelegten Maßnahmen, mit denen ein einheitliches Vorgehen bei der Schaffung einer 
integrativen Gesellschaft gewährleistet werden soll, müssen somit auf die Besonderheiten 
jedes Landes zugeschnitten werden. 

Die Einbindung der beteiligten Länder setzt die Einführung von Koordinierungsverfahren auf 
Ebene der Mitgliedstaaten und der EU voraus, denn nur so können die notwendigen Synergie- 
und Ankurbelungswirkungen erzielt werden. Ein aus Vertretern der Mitgliedstaaten 
bestehender Ausschuss wird die Kommission bei der Umsetzung der Maßnahmen des 
Europäischen Jahres unterstützen. 

Der Ausschuss wird die Durchführung der Maßnahmen auf der Grundlage gemeinsamer 
Leitlinien überwachen, die von der Kommission im Strategischen Rahmenpapier (SRP) 
festgelegt werden, um die Übereinstimmung mit dem Gemeinsamen Bericht über die soziale 
Eingliederung zu gewährleisten. Das SRP wird den Mitgliedstaaten als Anhaltspunkt dienen 
und neben den für das Europäische Jahr definierten Zielen die wichtigsten Prioritäten 
enthalten. 
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Im Interesse der Effektivität wird die EU versuchen, ein sehr breites Spektrum von 
Interessenträgern anzusprechen, und sie auffordern, sich an einem permanenten Dialog über 
die Prioritäten und Umsetzungsverfahren des Jahres zu beteiligen. Die Kommission wird 
außerdem die notwendigen Kontakte zum Ausschuss für Sozialschutz aufnehmen, damit 
gewährleistet ist, dass dieser regelmäßig und angemessen über die Durchführung der 
Maßnahmen im Europäischen Jahr informiert wird. 

Die Kommission kann im Hinblick auf das Europäische Jahr auch mit einschlägigen 
internationalen Organisationen zusammenarbeiten, insbesondere mit dem Europarat, der 
Internationalen Arbeitsorganisation und den Vereinten Nationen. Auf nationaler Ebene wird 
jeder Mitgliedstaat für die Koordinierung und Durchführung nationaler, regionaler und lokaler 
Maßnahmen zuständig sein. 

Die Durchführung auf nationaler Ebene muss den für das Europäische Jahr im Strategischen 
Rahmenpapier festgelegten Zielen entsprechen. Jeder Mitgliedstaat wird der Kommission ein 
nationales Programm für die Durchführung des Europäischen Jahres vorlegen. In diese 
Programme müssen die im Beschluss über das Europäische Jahr definierten und im 
Strategischen Rahmenpapier im Einzelnen festgelegten globalen Zielsetzungen und 
wesentlichen Grundsätze einfließen. Sie sind eng mit den nationalen Strategien für 
Sozialschutz und soziale Eingliederung zu verknüpfen und auf diese abzustimmen. 

Jedes Programm sollte in enger Zusammenarbeit mit den von den am Europäischen Jahr 
beteiligten Ländern bezeichneten nationalen Durchführungsstellen (NDS) und unter ihrer 
Aufsicht konzipiert, beschlossen und durchgeführt werden. Dabei handelt es sich um 
Verwaltungsbehörden oder ähnliche Stellen, die über Kompetenzen und nachgewiesene 
Erfahrung im Kampf gegen Armut und soziale Ausgrenzung verfügen und eine entscheidende 
Rolle bei der Ausarbeitung, Überwachung und Evaluierung der NAP (Eingliederung) spielen. 
Die NDS werden dafür zuständig sein, die nationalen, regionalen und lokalen Initiativen im 
Einklang mit den strategischen Zielen festzulegen, die von der Kommission definiert wurden. 

Bei der Festlegung und Durchführung ihrer nationalen Strategien wird jede NDS eine 
nationale Beratergruppe — NBG — konsultieren und eng mit dieser zusammenarbeiten; 
dieser Gruppe wird ein breites Spektrum von Akteuren angehören, darunter Organisationen 
der Zivilgesellschaft zur Vertretung der Interessen armer Menschen, Vertreter des nationalen 
Parlaments, der Sozialpartner sowie regionaler und lokaler Behörden. 

3. KOMPLEMENTARITÄT 
Die Kommission wird dafür sorgen, dass die im Europäischen Jahr finanzierten Maßnahmen 
andere einschlägige Initiativen und Maßnahmen der Gemeinschaft ergänzen, die ebenfalls eng 
mit der sozialen Eingliederung verknüpft sind, wie beispielsweise die Strukturfonds, 
insbesondere der ESF, der Fahrplan für die Gleichstellung von Frauen und Männern, das 
Programm PROGRESS, die Programme der allgemeinen und beruflichen Bildung, der 
Europäische Pakt für die Jugend, das Programm „Jugend in Aktion“, das 
Gesundheits-Programm, die Zuwanderungs- und Asylpolitik, der Europäische 
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) und das 
7. Forschungs-Rahmenprogramm. 

Deshalb sollen Koordinierungsverfahren geschaffen werden, um Überschneidungen zu 
verhindern und um die Unterstützung so zu kanalisieren, dass sie den Hauptaussagen des 
Europäischen Jahres zugute kommt. 
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In Bereichen, die für die Ziele des Europäischen Jahres relevant sind, wird die Kommission 
ferner für die Komplementarität mit sonstigen Initiativen der Zusammenarbeit mit 
internationalen Organisationen und Drittstaaten, darunter auch Entwicklungsländern, sorgen. 

4. ZUSÄTZLICHER NUTZEN AUF EU-EBENE (SUBSIDIARITÄT UND 
VERHÄLTNISMÄSSIGKEIT) 

Die Erfahrungen mit vorangegangenen Europäischen Jahren im sozialen Bereich zeigen, dass 
sie ihren Zweck erfüllt haben, nämlich die Öffentlichkeit zu sensibilisieren, die Partizipation 
zu fördern, das politische Engagement auf allen Ebenen zu verstärken und zum strategischen 
Wandel beizutragen. 

Die für das Europäische Jahr zur Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung 
vorgeschlagenen Maßnahmen sollen auf europäischer Ebene einen zusätzlichen Nutzen 
bringen durch: 

• Sensibilisierung der Öffentlichkeit für die Ursachen, die Häufigkeit und die vielen 
Gesichter von Armut in der heutigen Europäischen Union sowie für die Vorzüge des 
europäischen Sozialmodells; das Jahr bietet eine einzigartige Gelegenheit für eine 
„partizipatorische“ Bewertung der Wirkung von Strategien zur Förderung der sozialen 
Eingliederung, auch durch Unterstützung innovativer Aktionen auf nationaler und 
subnationaler Ebene; 

• Anregung einer Diskussion darüber, wie dafür gesorgt werden kann, dass Menschen, die 
derzeit ausgegrenzt sind, an der Gesellschaft teilhaben können, und Einbeziehung eines 
breiteren Spektrums von Akteuren, wenn es um die Frage geht, wie gegen Armut und 
Ausgrenzung vorzugehen ist, durch Bekanntmachung ihrer Aktionen, durch Verstärkung 
der Komplementarität und durch Austausch konkreter Vorschläge zur Lösung dieses 
Problems; 

• Förderung eines stärkeren gesellschaftlichen Zusammenhalts und einer besseren 
Einbeziehung der sozialen Dimension in die europäische und nationale Politik für 
wirtschaftliches Wachstum und Beschäftigung und in die Strategie für nachhaltige 
Entwicklung sowie stärkere Verknüpfung und Synergien mit Initiativen und Programmen 
der EU, auch mit den Strukturfonds; 

• Gewährleistung eines starken politischen Engagements seitens der verschiedenen Akteure 
der EU im Hinblick auf die Beseitigung von Armut und sozialer Ausgrenzung in der Folge 
der bereits im Rahmen der offenen Methode der Koordinierung auf dem Gebiet des 
Sozialschutzes und der sozialen Eingliederung übernommenen Verpflichtungen. 

Wenn diese Ergebnisse erzielt werden sollen, dann muss die EU eine entscheidende und 
unentbehrliche Rolle bei der Koordinierung, Unterstützung und Ergänzung der auf nationaler 
und lokaler Ebene ergriffenen Maßnahmen spielen. Der Vorschlag entspricht daher dem in 
Artikel 5 des Vertrages verankerten Subsidiaritätsprinzip. 

Gleichzeitig wird im Beschluss über das Europäische Jahr hervorgehoben, wie wichtig es ist, die 
unterschiedlichen Traditionen und nationalen Rahmenbedingungen in den Mitgliedstaaten zu 
berücksichtigen, um einerseits Flexibilität bei der Umsetzung zu ermöglichen und andererseits 
Überschneidungen mit bewährten Verfahren zu vermeiden, die es in einigen Mitgliedstaaten 
bereits gibt. Insoweit entspricht der Vorschlag auch dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. 
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5. EXTERNE ANHÖRUNG 
Bei der Ausarbeitung dieses Vorschlags haben die Kommissionsdienststellen wichtige 
Akteure gebeten, sich zu den Zielen und der Durchführung des Europäischen Jahres zu 
äußern. 

Eine externe Anhörung einschlägiger Interessenträger fand im Zeitraum von April bis 
Juni 2007 statt. Sie basierte auf einem Fragenbogen, in dem sich die Teilnehmer u. a. zu 
folgenden Themen äußern sollten: Ziele; Einbindung der Interessenträger; Gesamtkonzeption, 
Rahmen und Art der Maßnahmen sowie Ausgestaltung des für die Sicherung einer 
langfristigen Wirkung des Europäischen Jahres notwendigen Follow-ups. 

Die Ergebnisse der Anhörung zeigen, dass der Vorschlag für ein Europäisches Jahr zur 
Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung von nahezu allen einschlägigen Akteuren 
begrüßt wird. In ihren Antworten heben sie hervor, wie sinnvoll ein Europäisches Jahr für die 
Kommunikation und Mobilisierung sein kann; außerdem enthalten ihre Stellungnahmen 
nützliche Anregungen für die Ausrichtung und Konzeption der Initiative. Sie verweisen ferner 
auf ihren zusätzlichen Nutzen für die offene Methode der Koordinierung im Bereich der 
sozialen Eingliederung. Bei der Festlegung der Ziele und Maßnahmen des Europäischen 
Jahres wurde auf die Ergebnisse dieser Anhörung zurückgegriffen. 

Eine Anhörung darf jedoch nie ein einmaliger Verfahrensschritt sein; vielmehr setzt eine 
effektive Vorbereitung voraus, dass sich die Anhörung über mehrere Verfahrensstadien 
erstreckt. Bevor das Europäische Jahr anläuft, werden sich für ein breites Spektrum von 
Akteuren noch weitere Gelegenheiten ergeben (z. B. das jährliche Rundtischgespräch über 
Armut und soziale Ausgrenzung), einen Beitrag zur Konzeption und Vorbereitung zu leisten. 

6. FOLGENABSCHÄTZUNG 
Dem Vorschlag für einen Beschluss des Europäischen Parlaments und des Rates liegt eine 
Folgenabschätzung für das Europäische Jahr bei. Sie wurde von der Kommission 
ausgearbeitet. Sie enthält die für Ex-ante-Evaluierungen vorgeschriebene genaue 
Beschreibung der Bedürfnisse, denen man gerecht werden soll, der gesteckten Ziele, der 
erwarteten Ergebnisse und der Indikatoren, die zur Bewertung der Ergebnisse benötigt 
werden. Ferner wird darin untersucht, welchen zusätzlichen Nutzen die Beteiligung der 
Gemeinschaft bringt, welche Risiken mit den Vorschlägen und den möglichen Alternativen 
verbunden sind, und welche Erfahrungen in der Vergangenheit mit vergleichbaren 
Maßnahmen gesammelt wurden. Schließlich enthält sie eine Einschätzung des Umfangs der 
nach dem Kostenwirksamkeitsprinzip zuzuweisenden Haushaltsmittel und Humanressourcen 
und der sonstigen abzudeckenden Verwaltungsausgaben sowie eine Beschreibung des 
erforderlichen Begleitungssystems. 

7. DETAILLIERTE ERLÄUTERUNG DER EINZELNEN ARTIKEL 
In Artikel 1 wird das Jahr 2010 zum Europäischen Jahr zur Bekämpfung von Armut und 
sozialer Ausgrenzung ausgerufen. 

In Artikel 2 werden die Ziele des Europäischen Jahres festgelegt. 

Artikel 3 enthält eine Beschreibung des Inhalts der Maßnahmen und verweist hinsichtlich der 
Einzelheiten auf den Anhang. 

Artikel 4 bestimmt, dass dem geschlechtsspezifischen Aspekt bei allen Aktivitäten im 
Zusammenhang mit dem Europäischen Jahr Rechnung zu tragen ist. 
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In Artikel 5 ist festgelegt, wie die Zusammenarbeit und Durchführung auf 
Gemeinschaftsebene erfolgt und wie die auf das Europäische Jahr bezogenen Maßnahmen auf 
europäischer Ebene umgesetzt werden. 

In Artikel 6 ist festgelegt, wie die Zusammenarbeit und Durchführung gemeinsam mit und in 
den beteiligten Ländern erfolgt und wie die Maßnahmen des Europäischen Jahres umgesetzt 
werden. 

Artikel 7 sieht einen Ausschuss vor, der die Kommission dabei unterstützt, Beschlüsse über 
die Durchführung des Europäischen Jahres zu fassen. 

Artikel 8 beschreibt die finanziellen Regelungen für Gemeinschaftsmaßnahmen und 
Maßnahmen, die auf nationaler Ebene durchgeführt werden. 

In Artikel 9 wird das Verfahren zur Auswahl von Maßnahmen auf Gemeinschafts- und auf 
nationaler Ebene erläutert. 

Artikel 10 verpflichtet die Kommission, in Abstimmung mit den Mitgliedstaten die 
Übereinstimmung und Komplementarität mit anderen Maßnahmen und Initiativen der 
Gemeinschaft sicherzustellen. 

Artikel 11 enthält die Bedingungen für die teilnehmenden Länder. 

Artikel 12 legt das Budget der Maßnahmen fest. 

Artikel 13 bestimmt, dass die Kommission mit internationalen Organisationen 
zusammenarbeiten kann. 

Artikel 14 gewährleistet den Schutz der finanziellen Interessen der Gemeinschaft. 

Artikel 15 legt den Rahmen für die Begleitung und Evaluierung des Europäischen Jahres fest. 

Artikel 16 enthält den Termin für das Inkrafttreten des Beschlusses. 
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2007/0278 (COD) 

Vorschlag für einen 

BESCHLUSS DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES 

über das Europäische Jahr zur Bekämpfung von Armut und sozialer 
Ausgrenzung (2010) 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION – 

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft, insbesondere auf 
Artikel 137 Absatz 2, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission1, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses2, 

nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen3, 

gemäß dem Verfahren des Artikels 251 EG-Vertrag4, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Mit der Verabschiedung des Vertrages von Amsterdam im Jahr 1997 wurde die 
Bekämpfung der sozialen Ausgrenzung als einer der von den sozialpolitischen 
Bestimmungen – insbesondere den Artikeln 136 und 137 – erfassten Bereiche in den 
EG-Vertrag einbezogen; dadurch wurde erstmals ein rechtlicher Rahmen und eine 
Rechtsgrundlage für ein neues politisches Engagement auf diesem Gebiet geschaffen. 

(2) Im März 2000 stellte der Europäische Rat auf seiner Tagung in Lissabon fest, dass das 
Ausmaß an Armut und sozialer Ausgrenzung nicht hingenommen werden kann. Die 
Verwirklichung einer stärker durch soziale Integration geprägten Europäischen Union 
wurde somit als wichtiger Beitrag zur Realisierung des strategischen Zieles der EU 
betrachtet, nämlich binnen zehn Jahren nachhaltiges Wirtschaftswachstum, mehr und 
bessere Arbeitsplätze und größeren sozialen Zusammenhalt zu schaffen. 

(3) Der Europäische Rat von Lissabon forderte die Mitgliedstaaten und die Kommission 
auf, etwas zu unternehmen, um die Beseitigung der Armut bis zum Jahr 2010 
„entscheidend voranzubringen“. Der Europäische Rat von Lissabon selber einigte sich 
auf die Einführung einer offenen Methode der Koordinierung (OMK) in diesem 
Bereich. 

                                                 
1 ABl. C  vom , S. . 
2 ABl. C  vom , S. . 
3 ABl. C  vom , S. . 
4 ABl. C  vom , S. . 
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(4) Die offene Methode der Koordinierung (OMK) für Sozialschutz und soziale 
Eingliederung war von Anfang an ein wichtiges Instrument für die Stärkung dieses 
politischen Engagements und für den Ausbau der Fähigkeit der EU zur Unterstützung 
der Mitgliedstaaten in ihrem Streben nach größerem sozialem Zusammenhalt in 
Europa. 

(5) Die OMK fördert das gegenseitige Lernen und hat das Bewusstsein für den 
multidimensionalen Charakter von Ausgrenzung und Armut geschärft. Sie schafft 
damit die Voraussetzungen für die Erzielung größerer Wirkung vor Ort und erhöht den 
Bekanntheitsgrad des Engagements der EU für soziale Werte bei den europäischen 
Bürgern. 

(6) Ungeachtet dieser Erfolge leidet ein wesentlicher Teil der Bevölkerung in allen 
Mitgliedstaaten nach wie vor unter Entbehrungen und einem eingeschränkten Zugang 
zu Grundversorgungsleistungen; die Betroffenen fühlen sich mitunter von der 
Gesellschaft ausgeschlossen, und 78 Millionen Menschen sind von Armut bedroht. 

(7) Außerdem gibt es Anzeichen dafür, dass sich das Problem der extremen Armut 
verschärft hat und dass die Zahl derjenigen, die in absoluter Armut leben, gestiegen 
ist, und zwar nicht zuletzt wegen des wachsenden Wohlstandsgefälles in der Union. 

(8) Die Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung ist eine der 
Hauptzielsetzungen der EU und ihrer Mitgliedstaaten. 

(9) Armut und soziale Ausgrenzung sind komplizierte und vielgestaltige Phänomene. Sie 
stehen in Zusammenhang mit den Einkommens- und Lebensstandards, dem Zugang zu 
Gesundheits- und anderen Diensten von guter Qualität sowie den Bildungs- und 
Beschäftigungschancen. 

(10) Die Sozialpolitische Agenda 2005-2010, welche die Lissabonner Strategie ergänzt und 
unterstützt, spielt bei der Förderung der sozialen Dimension des 
Wirtschaftswachstums eine zentrale Rolle. Eine der Prioritäten der Sozialpolitischen 
Agenda ist die Förderung der Chancengleichheit für alle als eines wichtigen Faktors 
für die Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts. 

(11) In ihren nationalen Aktionsplänen für die soziale Eingliederung verweisen mehrere 
Länder auf das hohe Armuts- und/oder Ausgrenzungsrisiko bestimmter Gruppen, 
darunter Kinder, Alleinerziehende, ältere Menschen, Migranten und Angehörige 
ethnischer Minderheiten, Behinderte, Obdachlose, Strafgefangene, Frauen und Kinder, 
die Opfer von Gewalt geworden sind, sowie schwer Drogenabhängige. 

(12) Wenngleich eine Beschäftigung das Armutsrisiko des Einzelnen erheblich verringert, 
reicht sie nicht immer aus, um die Betroffenen vor Armut zu bewahren, so dass die 
Armutsgefährdungsquote selbst bei den Beschäftigten immer noch relativ hoch ist. 
Armut trotz Erwerbstätigkeit hängt mit Niedriglöhnen, unzureichender Qualifizierung 
sowie mit prekären, oft auch mit Teilzeit verbundenen Arbeitsverhältnissen 
zusammen, mitunter jedoch ebenso mit den Merkmalen des Haushalts, in dem die 
Betroffenen leben, etwa mit der Zahl der betreuungsbedürftigen Personen oder der 
Beschäftigungsintensität des Haushalts. Ein guter Arbeitsplatz ist für den Einzelnen 
somit wesentliche Voraussetzung für die Überwindung der Armut. 
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(13) Das Fehlen grundlegender Kompetenzen und fachlicher Qualifikationen zählt 
ebenfalls zu den größten Hindernissen für die Eingliederung in die Gesellschaft. Es 
besteht zunehmend die Gefahr, dass sich eine gesellschaftliche Kluft auftut zwischen 
denjenigen, die Zugang zum lebenslangen Lernen haben und so ihre Beschäftigungs- 
und Anpassungsfähigkeit verbessern, sich persönlich weiterentwickeln und aktiv am 
öffentlichen Leben teilnehmen können, und denjenigen, die davon ausgeschlossen 
bleiben. Wer nicht über angemessene Qualifikationen verfügt, wird Schwierigkeiten 
haben, sich in den Arbeitsmarkt einzugliedern und eine gute Arbeitsstelle zu finden; 
bei diesen Personen ist es wahrscheinlicher, dass sie über längere Zeiträume hinweg 
arbeitslos sind, und wenn sie einen Arbeitsplatz finden, dann meist im 
Niedriglohnsektor. 

(14) Die Verfügbarkeit von Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) sowie 
die Fähigkeit, sie zu nutzen, wird immer mehr zur Voraussetzung jeder Eingliederung. 
In einer im Juni 2006 in Riga abgegebenen Ministererklärung wurde eine 
Informationsgesellschaft für alle gefordert. 

(15) Entscheidend für den Erfolg von Maßnahmen der Gemeinschaft zur Bekämpfung von 
Armut und sozialer Ausgrenzung ist, inwieweit diese von einer breiten Öffentlichkeit 
unterstützt werden. Das Europäische Jahr sollte als Katalysator bei der 
Sensibilisierung und Dynamisierung wirken. Es sollte die politische Aufmerksamkeit 
bündeln helfen und alle Betroffenen mobilisieren, um so die Nutzung der offenen 
Methode der Koordinierung im Bereich Sozialschutz und soziale Eingliederung 
voranzutreiben. 

(16) Aufgrund der unterschiedlichen Fortschritte, die auf einzelstaatlicher Ebene erzielt 
wurden, des jeweils anders beschaffenen sozioökonomischen und kulturellen Kontexts 
und der unterschiedlichen Sensibilitäten sollte ein erheblicher Teil der Tätigkeiten des 
Europäischen Jahres auf die nationale Ebene verlagert werden, unter Einsatz eines 
indirekten zentralen Verwaltungssystems gemäß den Verfahren des Artikels 54 
Absatz 2 Buchstabe c der Haushaltsordnung und ihrer Durchführungsbestimmungen5. 

(17) Zwecks Gewährleistung der Übereinstimmung mit den für das Europäische Jahr 
vereinbarten strategischen Zielen und letztlich mit den gemeinsamen Zielsetzungen, 
die für die offene Methode der Koordinierung vereinbart wurden, sollte die Festlegung 
der politischen Prioritäten auf nationaler Ebene jedoch von der Kommission 
überwacht werden. 

(18) Die Teilnahme am Europäischen Jahr zur Bekämpfung von Armut und sozialer 
Ausgrenzung sollte folgenden Ländern offen stehen: den Mitgliedstaaten, den 
EFTA/EWR-Ländern nach Maßgabe des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum (EWR), den Kandidatenländern, die im Rahmen einer 

                                                 
5 Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1605/2002 des Rates vom 25. Juni 2002 über die Haushaltsordnung für 

den Gesamthaushaltsplan der Europäischen Gemeinschaften (ABl. L 248 vom 16.9.2002), zuletzt 
geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1995/2006 des Rates vom 13. Dezember 2006 
(ABl. L 390 vom 31.12.2006); Verordnung (EG, Euratom) Nr. 2342/2002 der Kommission vom 23. 
Dezember 2002 mit Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1605/2002 des 
Rates vom 25. Juni 2002 über die Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der Europäischen 
Gemeinschaften (ABl. L 357 vom 31.12.2002), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) 
Nr. 478/2007 der Kommission vom 23. April 2007 (ABl. L 111 vom 28.4.2007). 



 11 Drucksache 932/07 

 

Heranführungsstrategie unterstützt werden, und den westlichen Balkanländern gemäß 
den in den jeweiligen Abkommen festgelegten Bedingungen, sowie den Ländern, die 
in die Europäische Nachbarschaftspolitik einbezogen sind, gemäß den Bestimmungen 
des Strategiepapiers vom Mai 2004 und den nationalen Aktionsplänen. 

(19) Die Übereinstimmung und Komplementarität mit sonstigen 
Gemeinschaftsmaßnahmen ist notwendig, insbesondere mit den Maßnahmen des 
PROGRESS-Programms, der Strukturfonds und des Europäischen 
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER), mit 
Maßnahmen zur Bekämpfung von Diskriminierung und zur Förderung der 
Gleichstellung und der Grundrechte, sowie mit Maßnahmen auf den Gebieten 
allgemeine und berufliche Bildung, Kultur und interkultureller Dialog, Jugend, 
Bürgerrechte, Einwanderung und Asyl sowie Forschung. 

(20) Mit diesem Beschluss wird ein Finanzrahmen für die gesamte Laufzeit des Programms 
festgesetzt, der den vorrangigen Bezugsrahmen nach Punkt 37 der interinstitutionellen 
Vereinbarung vom 17. Mai 2006 zwischen dem Europäischen Parlament, dem Rat und 
der Kommission über die Haushaltsdisziplin und die wirtschaftliche 
Haushaltsführung6 bildet. 

(21) Die zur Durchführung dieses Beschlusses erforderlichen Maßnahmen sollten gemäß 
dem Beschluss 1999/468/EG des Rates vom 28. Juni 1999 zur Festlegung der 
Modalitäten für die Ausübung der der Kommission übertragenen 
Durchführungsbefugnisse erlassen werden. 

(22) Da die Ziele des vorgeschlagenen Europäischen Jahres auf Ebene der Mitgliedstaaten 
nicht vollständig erreicht werden können, unter anderem aufgrund der Notwendigkeit 
multilateraler Partnerschaften, des transnationalen Informationsaustauschs und der 
gemeinschaftsweiten Verbreitung bewährter Verfahren, sind sie wegen des Umfangs 
der vorgeschlagenen Maßnahme besser auf Gemeinschaftsebene zu erreichen. Die 
Gemeinschaft kann daher im Einklang mit dem in Artikel 5 EG-Vertrag 
niedergelegten Subsidiaritätsprinzip tätig werden. Dieser Beschluss geht entsprechend 
dem in demselben Artikel niedergelegten Verhältnismäßigkeitsprinzip nicht über das 
zur Erreichung dieser Ziele Erforderliche hinaus – 

BESCHLIESSEN: 

Artikel 1 

Das Europäische Jahr 

Zwecks Unterstützung der Maßnahmen der Gemeinschaft zur Bekämpfung von sozialer 
Ausgrenzung wird das Jahr 2010 zum „Europäischen Jahr zur Bekämpfung von Armut und 
sozialer Ausgrenzung“ (im Folgenden: das „Europäische Jahr“) ausgerufen. 

                                                 
6 ABl. C 139 vom 14.6.2006, S.1. 
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Artikel 2 

Ziele 

Mit dem Europäischen Jahr werden folgende Ziele verfolgt: 

a) Anerkennung — Anerkennung des Rechts der von Armut und sozialer Ausgrenzung 
Betroffenen auf ein Leben in Würde und auf umfassende Teilhabe an der 
Gesellschaft. Das Europäische Jahr soll einen Beitrag leisten zur Schärfung des 
Bewusstseins für die Lage der von Armut betroffenen Menschen und zur Förderung 
eines wirksamen Zugangs dieser Menschen zu sozialen, wirtschaftlichen und 
kulturellen Rechten sowie zu Ressourcen und Dienstleistungen; ferner soll es zur 
Bekämpfung von Stereotypen und Stigmatisierung beitragen. 

b) Identifizierung — verstärkte Identifizierung der Öffentlichkeit mit Strategien und 
Maßnahmen zur Förderung der sozialen Eingliederung durch Betonung der 
Verantwortung, die jeder Einzelne im Kampf gegen Armut und Marginalisierung 
trägt. Das Europäische Jahr soll die Sensibilisierung, die Partizipation und das 
Engagement fördern und für normale Bürger neue Gelegenheiten schaffen, einen 
Beitrag zu leisten. 

c) Zusammenhalt — Förderung eines stärkeren sozialen Zusammenhalts durch 
Sensibilisierung der Öffentlichkeit für die Vorteile, die für jeden mit einer 
Gesellschaft verbunden sind, in der es keine Armut mehr gibt und in der niemand an 
den Rand gedrängt wird. Das Europäische Jahr soll eine Gesellschaft fördern, die 
unabhängig vom individuellen Hintergrund ihrer Mitglieder für den Erhalt und die 
Verbesserung der Lebensqualität, des sozialen Wohlergehens und der 
Chancengleichheit aller sorgt, und zwar durch Gewährleistung einer nachhaltigen 
Entwicklung und der Solidarität zwischen den und innerhalb der Generationen sowie 
der politischen Kohärenz mit den Maßnahmen der EU weltweit. 

d) Engagement — Bekräftigung des starken politischen Engagements der EU für die 
Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung und Förderung dieses 
Engagements auf allen Entscheidungsebenen. Ausgehend von den Erfolgen und 
etwaigen Unzulänglichkeiten der offenen Methode der Koordinierung im Bereich des 
Sozialschutzes und der sozialen Eingliederung soll das Europäische Jahr das 
politische Engagement für die Verhinderung und Bekämpfung von Armut und 
sozialer Ausgrenzung stärken und die Fortentwicklung der einschlägigen 
Maßnahmen der Europäischen Union entschieden voranbringen. 

Artikel 3 

Inhalt der Maßnahmen 

(1) Die Maßnahmen zur Verwirklichung der in Artikel 2 genannten Ziele können 
insbesondere umfassen: 

 a) Zusammenkünfte und Veranstaltungen; 

 b) Informations-, Werbe- und Aufklärungskampagnen; 
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 c) gemeinschafts- oder landesweite Umfragen und Studien. 

(2) Nähere Angaben zu den Maßnahmen gemäß Absatz 1 sind dem Anhang dieses 
Beschlusses zu entnehmen. 

Artikel 4 

Gender Mainstreaming 

Bei der Durchführung des Europäischen Jahres ist zu berücksichtigen, dass Frauen und 
Männer Armut und soziale Ausgrenzung unterschiedlich erleben. 

Artikel 5 

Zusammenarbeit und Durchführung auf Gemeinschaftsebene 

(1) Die zur Durchführung dieses Beschlusses erforderlichen Maßnahmen werden nach 
dem Verfahren des Artikels 7 erlassen. 

(2) Die Kommission sorgt dafür, dass die Gemeinschaftsmaßnahmen im Rahmen dieses 
Beschlusses gemäß dem Anhang durchgeführt werden. 

(3) Dabei trifft sie insbesondere die notwendigen Vorkehrungen, um die 
Übereinstimmung und Komplementarität der genannten gemeinschaftlichen 
Maßnahmen und Initiativen gemäß Artikel 10 zu gewährleisten und damit die in 
Artikel 2 genannten Ziele zu erreichen. 

(4) Die Kommission führt einen regelmäßigen Meinungsaustausch mit einschlägigen 
Akteuren, insbesondere auf europäischer Ebene, über Konzeption, Durchführung, 
Follow-up und Bewertung des Europäischen Jahres durch. 

(5) Die Kommission stellt die erforderlichen Verbindungen zum Ausschuss für 
Sozialschutz her, um sicherzustellen, dass dieser Ausschuss regelmäßig und in 
angemessener Weise über die Durchführung der in diesem Beschluss genannten 
Maßnahmen unterrichtet wird. 

Artikel 6 

Zusammenarbeit und Durchführung auf nationaler Ebene 

(1) Jeder Mitgliedstaat benennt eine „nationale Durchführungsstelle“, die seine 
Teilnahme am Europäischen Jahr organisiert und die Koordinierung auf nationaler 
Ebene gewährleistet. Diese nationale Durchführungsstelle ist für die Festlegung des 
nationalen Programms und der Prioritäten für das Europäische Jahr sowie für die 
Auswahl der konkreten Maßnahmen zuständig, die für eine Finanzierung durch die 
Gemeinschaft vorgeschlagen werden sollen. Die Strategie und die Prioritäten des 
Mitgliedstaats für das Europäische Jahr werden im Einklang mit den in Artikel 2 
genannten Zielen festgelegt. 
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(2) Das Verfahren für die Gemeinschaftsfinanzierung von Maßnahmen auf nationaler 
Ebene ist in Teil II des Anhangs festgelegt. 

(3) Zur Durchführung ihrer Aufgaben arbeitet die nationale Durchführungsstelle eng mit 
einer nationalen Beratergruppe zusammen, die sie regelmäßig konsultiert; diese 
Gruppe setzt sich aus einem breiten Spektrum einschlägiger Akteure zusammen, 
darunter Organisationen der Zivilgesellschaft und Organisationen zur Vertretung der 
Interessen der von Armut und sozialer Ausgrenzung Betroffenen, Vertreter des 
nationalen Parlaments, der Sozialpartner sowie regionaler und lokaler Behörden. 

Artikel 7 

Ausschuss 

(1) Die Kommission wird von einem Ausschuss unterstützt, dem ein Vertreter pro Staat 
angehört und in dem ein Vertreter der Kommission den Vorsitz führt. Die Vertreter 
der Staaten werden jeweils von der in Artikel 6 genannten nationalen 
Durchführungsstelle benannt. 

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gelten die Artikel 3 und 7 des 
Beschlusses 1999/468/EG unter Beachtung von dessen Artikel 8. 

(3) Der Ausschuss gibt sich eine Geschäftsordnung. 

Artikel 8 

Finanzvorschriften 

(1) Die in Teil I des Anhangs genannten Maßnahmen auf Gemeinschaftsebene können 
bis zu einer Höhe von 80 % der Kosten bezuschusst oder Gegenstand eines aus dem 
Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union finanzierten öffentlichen Auftrags 
werden. 

(2) Maßnahmen auf lokaler, regionaler oder nationaler Ebene können bis zu einer Höhe 
von 50 % der zuschussfähigen Gesamtkosten aus dem Gesamthaushaltsplan der 
Europäischen Union kofinanziert werden, wenn sie nach dem in Teil II des Anhangs 
beschriebenen Verfahren durchgeführt werden. 

Artikel 9 

Antrags- und Auswahlverfahren 

(1) Über die Finanzierung von Maßnahmen gemäß Artikel 8 Absätze 1 und 2 entscheidet 
die Kommission nach dem Verfahren des Artikels 7 Absatz 2. 
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(2) Anträge auf finanzielle Unterstützung für Maßnahmen gemäß Artikel 8 Absatz 3 
werden der Kommission von den nationalen Durchführungsstellen nach dem in 
Teil II des Anhangs beschriebenen Verfahren vorgelegt. 

Artikel 10 

Kohärenz und Komplementarität 

(1) Die Kommission sorgt gemeinsam mit den Teilnehmerländern für die Kohärenz der 
im Rahmen dieses Beschlusses vorgesehenen Maßnahmen mit den anderen 
Maßnahmen und Initiativen auf gemeinschaftlicher, nationaler und regionaler Ebene. 

(2) Sie sorgen dafür, dass das Europäische Jahr eine lückenlose Ergänzung anderer auf 
gemeinschaftlicher, nationaler und regionaler Ebene existierender Initiativen und 
Ressourcen darstellt, sofern diese dazu beitragen können, die Zielsetzungen des 
Europäischen Jahres zu verwirklichen. 

Artikel 11 

Teilnehmerländer 

Am Europäischen Jahr können folgende Länder teilnehmen: 

a) die Mitgliedstaaten; 

b) die Kandidatenländer, die im Rahmen einer Heranführungsstrategie unterstützt 
werden, gemäß den allgemeinen Grundsätzen und den allgemeinen Voraussetzungen 
und Bedingungen für die Teilnahme dieser Länder an Gemeinschaftsprogrammen, 
die durch das Rahmenabkommen bzw. durch die Beschlüsse der Assoziierungsräte 
festgelegt sind; 

c) die westlichen Balkanländer gemäß den Modalitäten, die mit diesen Ländern nach 
Abschluss der Rahmenabkommen über die allgemeinen Grundsätze für ihre 
Teilnahme an Gemeinschaftsprogrammen zu vereinbaren sind; 

d) die EFTA-Staaten, die Vertragsstaaten des EWR-Abkommens sind, gemäß den 
Bestimmungen dieses Abkommens; 

e) die Partnerländer der Europäischen Nachbarschaftspolitik (ENP) gemäß den 
allgemeinen Grundsätzen und den allgemeinen Voraussetzungen und Bedingungen 
für die Teilnahme dieser Länder an Gemeinschaftsprogrammen, die im 
Strategiepapier vom Mai 2004 und den nationalen Aktionsplänen festgelegt sind. 
Jegliche finanzielle Unterstützung der Gemeinschaft für Maßnahmen in 
ENP-Partnerländern in diesem Kontext wird von dem Europäischen 
Nachbarschaftsinstrument im Einklang mit den für die allgemeine Zusammenarbeit 
mit diesen Ländern festgelegten Prioritäten und Verfahren abgedeckt. 
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Artikel 12 

Budget 

(1) Der Finanzrahmen für die Durchführung der in diesem Beschluss genannten 
Maßnahmen wird für den Zeitraum vom 1. Januar 2009 bis zum 31. Dezember 2010 
auf 17 000 000 EUR festgelegt; davon sind 6 500 000 EUR für den Zeitraum bis zum 
31. Dezember 2009 bestimmt. 

(2) Die jährlichen Mittel werden von der Haushaltsbehörde innerhalb der durch die 
finanzielle Vorausschau 2007-2013 gesetzten Grenzen bewilligt. 

Artikel 13 

Internationale Zusammenarbeit 

Für die Zwecke des Europäischen Jahres kann die Kommission mit einschlägigen 
internationalen Organisationen zusammenarbeiten, insbesondere mit dem Europarat, der 
Internationalen Arbeitsorganisation und den Vereinten Nationen. 

Artikel 14 

Schutz der finanziellen Interessen der Gemeinschaft 

(1) Die Kommission stellt bei der Durchführung der nach diesem Beschluss finanzierten 
Maßnahmen den Schutz der finanziellen Interessen der Gemeinschaft durch die 
Anwendung von Präventivmaßnahmen gegen Betrug, Korruption und sonstige 
rechtswidrige Handlungen, durch wirksame Kontrollen und Wiedereinziehung zu 
Unrecht gezahlter Beträge sowie — bei Feststellung von Unregelmäßigkeiten — 
durch wirksame, angemessene und abschreckende Sanktionen gemäß den 
Verordnungen (EG, Euratom) Nr. 2988/95 und (Euratom, EG) Nr. 2185/96 des Rates 
sowie (EG) Nr. 1073/1999 des Europäischen Parlaments und des Rates sicher. 

(2) Für die im Rahmen dieses Beschlusses finanzierten Gemeinschaftsmaßnahmen 
bedeutet der in Artikel 1 Absatz 2 der Verordnung (EG, Euratom) Nr. 2988/95 
verwendete Begriff der Unregelmäßigkeit jede Verletzung einer Bestimmung des 
Gemeinschaftsrechts oder jede Nichteinhaltung vertraglicher Verpflichtungen als 
Folge einer Handlung oder Unterlassung eines Wirtschaftsteilnehmers, die zu einer 
ungerechtfertigen Ausgabe führen und somit einen Schaden für den 
Gesamthaushaltsplan der Gemeinschaften oder für von diesen verwaltete Budgets 
bewirkt oder bewirken könnte. 

(3) Die Kommission kann die für eine Maßnahme gewährte finanzielle Unterstützung 
kürzen, aussetzen oder zurückfordern, wenn sie Unregelmäßigkeiten – insbesondere 
die Nichteinhaltung von Bestimmungen dieses Beschlusses, der Einzelentscheidung 
oder des Vertrags über die Gewährung der betreffenden finanziellen Unterstützung – 
feststellt oder wenn ohne ihre Zustimmung eine wesentliche Änderung an der 
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Maßnahme vorgenommen wurde, die mit der Art dieser Maßnahme oder deren 
Durchführungsbedingungen nicht vereinbar ist. 

(4) Wenn Fristen nicht eingehalten werden oder wenn aufgrund des Stands der 
Durchführung einer Maßnahme nur ein Teil der gewährten finanziellen 
Unterstützung gerechtfertigt ist, fordert die Kommission den Empfänger auf, sich 
innerhalb einer bestimmten Frist hierzu zu äußern. Falls dieser keine angemessene 
Begründung liefern kann, ist die Kommission befugt, den Restbetrag der finanziellen 
Unterstützung zu streichen und die Rückzahlung der bereits gezahlten Gelder zu 
fordern. 

(5) Jeder zu Unrecht ausgezahlte Betrag ist der Kommission zurückzuzahlen. Auf nicht 
rechtzeitig zurückgezahlte Beträge werden in Einklang mit den Bestimmungen der 
Haushaltsordnung Verzugszinsen erhoben. 

Artikel 15 

Begleitung und Evaluierung 

Bis zum 31. Dezember 2011 legt die Kommission dem Europäischen Parlament, dem Rat, 
dem Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss sowie dem Ausschuss der Regionen 
einen Bericht über die Durchführung, die Ergebnisse und die allgemeine Bewertung der in 
diesem Beschluss vorgesehenen Maßnahmen vor. 

Artikel 16 

Dieser Beschluss tritt am 20. Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der 
Europäischen Union in Kraft. 

Geschehen zu Brüssel, den  

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 
Der Präsident Der Präsident 
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ANHANG  

Nähere Angaben zu den Maßnahmen gemäß Artikel 3 

I. GEMEINSCHAFTSWEITE MASSNAHMEN 

1. Zusammenkünfte und Veranstaltungen 

Organisation von Zusammenkünften und Veranstaltungen auf Gemeinschaftsebene mit dem 
Ziel, das Bewusstsein für die Themen des Europäischen Jahres sowie für Armut und soziale 
Ausgrenzung zu schärfen und ein Forum für den Meinungsaustausch bereitzustellen. Diese 
Treffen einschlägiger Akteure sollen gemeinsam mit von Armut betroffenen Menschen und 
den sie vertretenden Organisationen der Zivilgesellschaft geplant werden, damit sie eine gute 
Gelegenheit zur Auseinandersetzung mit Unzulänglichkeiten der Politik und alltäglichen 
Problemen bieten. 

2. Informations- und Werbekampagnen, die u. a. Folgendes einschließen: 

• Organisation verschiedener Solidaritätsinitiativen zur Linderung von Armut und zur 
Förderung der sozialen Eingliederung, die den normalen Bürgern eine Gelegenheit bieten, 
unmittelbar oder über ihre Organisationen – gleich in welcher Form – zumindest einen 
bescheidenen Beitrag zu leisten. Kampagnen in den Medien können im Rahmen des 
Europäischen Jahres Spendenaktionen unterstützen. 

• Ausarbeitung eines in verschiedenen Formaten verfügbaren Logos und von Slogans für das 
Europäische Jahr zur Verwendung bei allen einschlägigen Maßnahmen; 

• Informationskampagne auf Gemeinschaftsebene mit Verortung auf nationaler Ebene, 
basierend sowohl auf traditionellen als auch auf neuen Kommunikationskanälen und neuen 
Technologien; 

• Herstellung von in der gesamten Gemeinschaft verfügbaren Kommunikations- und 
Medieninstrumenten, die das Interesse der Öffentlichkeit wecken; 

• geeignete Maßnahmen und Initiativen zur Bekanntmachung der Ergebnisse und zur 
Schärfung des Profils der Programme, Aktionen und Initiativen, mit denen die 
Gemeinschaft zur Erreichung der Zielsetzungen des Europäischen Jahres beiträgt; 

• geeignete Initiativen von Bildungseinrichtungen zur Verbreitung der das Europäische Jahr 
betreffenden Informationen; 

• Organisation europäischer Wettbewerbe, mit denen Leistungen und Erfahrungen im 
Zusammenhang mit den Themen des Europäischen Jahres hervorgehoben werden; 

• enge Kontakte zu Organisationen und Sektoren, die sich normalerweise nicht mit Fragen 
der Armut oder der sozialen Ausgrenzung befassen (z. B. Sport, Kunst), u. a. durch Einsatz 
von persönlichen Erfahrungsberichten und „Botschaftern“; 

• Einrichtung einer Informations-Website auf dem Server Europa. 
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3. Sonstige Maßnahmen 

• Gemeinschaftsweite Umfragen und Studien zur Bewertung von Vorbereitung, 
Wirksamkeit, Auswirkungen und langfristiger Beobachtung des Europäischen Jahres sowie 
zur Berichterstattung darüber. Zur Herbeiführung eines neuen Konsenses über politische 
Lösungen wird eine Umfrage auch eine Reihe von Fragen zur Sondierung der öffentlichen 
Meinung zur Politik der Verhinderung und Bekämpfung von Armut und sozialer 
Ausgrenzung – auch durch die Sozialschutzsysteme – sowie zur Rolle der Union im 
Kampf gegen Armut und Ausgrenzung enthalten. Diese Umfrage soll im Jahr 2009 
durchgeführt werden, damit die Ergebnisse auf der Konferenz zur Eröffnung des 
Europäischen Jahres vorgestellt werden können. 

• Zusammenarbeit mit dem privaten Sektor, dem Rundfunk und anderen Medien als Partner 
bei der Verbreitung von Informationen über das Europäische Jahr sowie bei der 
Durchführung von Maßnahmen, die auf einen langfristigen Dialog über soziale Fragen 
ausgerichtet sind; 

• Förderung des Transfers von Lernergebnissen durch technische Unterstützung; 

• Evaluierungsbericht über die Wirksamkeit und Folgen des Europäischen Jahres. 

Spezielle Kontakte könnten durch die Organisation von Veranstaltungen auf europäischer und 
internationaler Ebene geknüpft werden. 

Die Kommission kann technische und/oder administrative Unterstützung zum beiderseitigen 
Nutzen der Kommission und der Teilnehmerländer in Anspruch nehmen, z. B. zur 
Finanzierung externer Gutachten zu einem bestimmten Thema. 

4. Finanzierung 

Finanzmittel können bereitgestellt werden für:  

• den direkten Ankauf von Gütern und Dienstleistungen, insbesondere im 
Kommunikationsbereich, im Rahmen von Ausschreibungen; 

• den Ankauf von Beratungsdienstleistungen im Rahmen von Ausschreibungen; 

• Finanzhilfen zur Deckung der Ausgaben für besondere Veranstaltungen auf 
europäischer Ebene zur Sensibilisierung für das Europäische Jahr und zur 
Erhöhung seines Bekanntheitsgrads; eine solche Finanzierung darf 80 % der 
Gesamtausgaben des Empfängers nicht überschreiten. 

II. KOFINANZIERUNG VON MASSNAHMEN AUF NATIONALER EBENE 

Bei diesen Maßnahmen ist zu berücksichtigen, dass es Finanzierungsmöglichkeiten für 
„Basis“-Organisationen und Projekte geben muss, an denen die am stärksten marginalisierten 
Gruppen beteiligt sind. 

1. Maßnahmen auf lokaler, regionaler oder nationaler Ebene kommen für Zuschüsse 
aus dem Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union in Frage, die bis zu 50 % der 
zuschussfähigen Gesamtkosten pro Teilnehmerstaat ausmachen können. Es sollte 
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eine nationale Kofinanzierung aus öffentlichen oder privaten Quellen in Höhe von 
mindestens 50 % erfolgen. Bei der Auswahl der Maßnahmen steht es der nationalen 
Durchführungsstelle frei, ob bzw. gegebenenfalls in welchem Umfang sie eine 
Kofinanzierung von der für die Durchführung der konkreten Maßnahme zuständigen 
Organisation verlangt. 

2. Nach Annahme dieses Beschlusses wird die Kommission ein Strategisches 
Rahmenpapier ausarbeiten, in dem neben den in Artikel 2 aufgeführten Zielen die 
wichtigsten Prioritäten für die Durchführung des Europäischen Jahres festgelegt 
werden, darunter auch die Mindeststandards für die Beteiligung an nationalen Stellen 
und Maßnahmen. 

3. Auf der Grundlage des strategischen Rahmenpapiers arbeitet jede nationale 
Durchführungsstelle ein nationales Programm für die Durchführung des 
Europäischen Jahres aus, und zwar in enger Koordinierung und Übereinstimmung 
mit den nationalen Strategien für Sozialschutz und soziale Eingliederung. 

4. Jede nationale Durchführungsstelle legt nur einen Antrag auf Finanzierung durch die 
Gemeinschaft vor. Dieser Antrag enthält eine Beschreibung des nationalen 
Programms und der Prioritäten für das Europäische Jahr, der für eine Finanzierung 
im jeweiligen Teilnehmerland vorgeschlagenen Maßnahmen sowie die Angabe der 
jeweils für die Durchführung der einzelnen Maßnahmen zuständigen Organisationen. 
Der Finanzhilfeantrag wird begleitet von einem detaillierten Kostenplan, in dem die 
Gesamtkosten der vorgeschlagenen Maßnahmen sowie Umfang und Quellen der 
Kofinanzierung dargelegt sind. Als zuschussfähige Kosten können auch Personal- 
und Verwaltungskosten gelten, die den nationalen Durchführungsstellen entstehen. 

5. Die Freigabe von Globalzuschüssen an Teilnehmerländer hängt davon ab, in 
welchem Maße das nationale Programm für die Durchführung des Europäischen 
Jahres den in Artikel 2 vorgegebenen und im Strategischen Rahmenpapier 
konkretisierten Zielen gerecht wird. 

6. Die Kommission prüft die von den nationalen Durchführungsstellen eingereichten 
Anträge auf Gemeinschaftsfinanzierung und kann erforderlichenfalls Änderungen 
verlangen. 

7. Zu den Maßnahmen gemäß Nummer 1 können gehören: 

 a) Zusammenkünfte und Veranstaltungen im Zusammenhang mit den 
Zielsetzungen des Europäischen Jahres, einschließlich nationaler Veranstaltungen 
zur Lancierung und Förderung des Europäischen Jahres, die Impulse geben und 
Freiräume für die Diskussion über konkrete Maßnahmen zur Bekämpfung von 
Armut und sozialer Ausgrenzung schaffen; 

 b) Seminare auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene, auf denen die 
Teilnehmer voneinander lernen; 

 c) sonstige Veranstaltungen im Zusammenhang mit Initiativen auf EU-Ebene 
(z. B. das alljährliche Rundtischgespräch über Armut und soziale Ausgrenzung oder 
das Europäische Treffen der von Armut betroffenen Menschen); 
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 d) Informations-, Aufklärungs- und Werbekampagnen und andere Aktionen in 
Schulen sowie Maßnahmen mit erheblichem Multiplikatoreffekt zur Verbreitung der 
Grundsätze und Werte des Europäischen Jahres auf nationaler, regionaler und lokaler 
Ebene, einschließlich der Veranstaltung von Preisverleihungen und Wettbewerben; 

 e) andere Umfragen und Studien als die in Teil I Nummer 3 genannten, zur 
eingehenderen Untersuchung der wichtigsten Themen des Europäischen Jahres; 

 f) Fortbildungsangebote für Beamte, Sozialpartner, die Medien, Vertreter von 
NRO und sonstige Akteure, zur Vertiefung ihres Wissens über Phänomene der 
Armut und der sozialen Ausgrenzung, der politischen Strategien für soziale 
Eingliederung auf europäischer und nationaler Ebene sowie der verschiedenen 
vorhandenen Strategieinstrumente, damit diese Personen besser mit Armutsfragen 
umgehen können, und um ihre Bereitschaft zu fördern, eine aktive Rolle im Kampf 
gegen Armut und soziale Ausgrenzung zu übernehmen; 

 g) Zusammenarbeit mit den Medien; 

 h) Ausarbeitung von Pilot-Aktionsplänen für soziale Eingliederung auf regionaler 
und lokaler Ebene. 

III. MASSNAHMEN, DIE NICHT AUS DEM GESAMTHAUSHALTSPLAN DER EUROPÄISCHEN 
UNION GEFÖRDERT WERDEN KÖNNEN 

Die Gemeinschaft gewährt für Initiativen öffentlicher oder privater Organisationen eine 
nicht-finanzielle Unterstützung, einschließlich einer schriftlichen Genehmigung, das für das 
Europäischen Jahr entwickelte spezielle Logo sowie andere Materialien zum Europäischen 
Jahr zu verwenden, sofern diese Organisationen der Kommission gegenüber – auf der 
Grundlage spezieller Kriterien, die im Strategischen Rahmenpapier festgelegt werden –
nachweisen können, dass die betreffenden Initiativen im Europäischen Jahr stattfinden und 
geeignet sind, einen bedeutenden Beitrag zum Erreichen eines oder mehrerer seiner Ziele zu 
leisten. 

Möglich ist auch eine nicht-finanzielle Unterstützung der Gemeinschaft von Initiativen, die in 
Drittländern in Verbindung oder in Kooperation mit dem Europäischen Jahr durchgeführt 
werden, sowie die Verwendung des Logos oder sonstiger Materialien in Verbindung mit dem 
Europäischen Jahr. 

IV. PRIORITÄTEN FÜR DAS EUROPÄISCHE JAHR 

Angesichts der Vielgestaltigkeit von Armut und sozialer Ausgrenzung sowie im Hinblick auf 
die Einbeziehung der Verhinderung von Armut und sozialer Ausgrenzung sowie ihrer 
Bekämpfung in andere Politikbereiche sollten die im Rahmen des Europäischen Jahres 
durchgeführten Maßnahmen darauf abzielen, einen eindeutigen zusätzlichen Nutzen zu 
erbringen und die offene Methode der Koordinierung im Bereich des Sozialschutzes und der 
sozialen Eingliederung wirkungsvoll zu ergänzen. Diese Maßnahmen sollten sich deshalb auf 
eine begrenzte Anzahl prioritärer Bereiche konzentrieren. 
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In Übereinstimmung mit der durchgeführten Analyse und der im Gemeinsamen Bericht über 
Sozialschutz und soziale Eingliederung ermittelten Prioritäten sollten folgende Themen im 
Mittelpunkt des Europäischen Jahres stehen: 

• Kinderarmut und „Vererbung“ von Armut; 

• ein integrativer Arbeitsmarkt;  

• Benachteiligung in Bildung und Ausbildung, auch beim Erwerb von IKT-Kompetenzen;  

• Armut und deren geschlechtsspezifische Dimension;  

• Zugang zu Grundversorgungsleistungen, zu denen auch angemessener Wohnraum gehört; 

• Überwindung von Diskriminierung und Förderung der Integration von Zuwanderern sowie 
der Eingliederung ethnischer Minderheiten in die Gesellschaft und den Arbeitsmarkt;  

• Eingehen auf die Bedürfnisse behinderter Menschen und anderer gefährdeter Gruppen. 

Bei der Planung der Maßnahmen, die im Europäischen Jahr im Einklang mit den 
vorgenannten Prioritäten durchgeführt werden sollen, passen die Teilnehmerländer sie an die 
nationalen, regionalen und lokalen Gegebenheiten und Herausforderungen an, wobei sie auch 
auf den territorialen Zusammenhalt Rücksicht nehmen werden. 

In Anbetracht der in Artikel 2 des Beschlusses vorgegebenen Ziele sollte der Aspekt der 
Partizipation im Rahmen sämtlicher Prioritäten durchgängig Berücksichtigung finden. 

Gemäß Artikel 4 des Beschlusses werden die Kommission und die Mitgliedstaaten bei der 
Durchführung der Maßnahmen des Europäischen Jahres die unterschiedlichen Erfahrungen 
berücksichtigen, die Frauen und Männer mit Armut und sozialer Ausgrenzung machen. Mit 
Blick auf die Förderung der Gleichstellung werden sie außerdem dafür sorgen, dass dem 
geschlechtsspezifischen Aspekt im Rahmen sämtlicher Prioritäten des Europäischen Jahres 
Rechnung getragen wird. 
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FINANZBOGEN ZU RECHTSAKTEN 

1. BEZEICHNUNG DES VORSCHLAGS:  

Europäisches Jahr zur Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung 

2. ABM/ABB-RAHMEN 

Politikbereich(e) und Tätigkeit(en): 

Politikbereich: Beschäftigung und Soziales 

Tätigkeit: Europäisches Jahr zur Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung 

3. HAUSHALTSLINIEN 

3.1. Haushaltslinien (operative Linien sowie Linien für entsprechende technische und 
administrative Unterstützung (vormalige BA-Linien)), mit Bezeichnung: 

Neue Haushaltslinie 04 04 12 zur Unterstützung von Maßnahmen im Zusammenhang mit dem 
Europäischen Jahr zur Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung 

3.2. Dauer der Maßnahme und ihrer finanziellen Auswirkungen: 

1.1.2009 – 31.12.2010 

3.3 Haushaltstechnische Merkmale (erforderlichenfalls sind weitere Zeilen anzufügen): 
Haushalts-

linie 
Art der Ausgaben Neu EFTA- 

Beitrag 
Beiträge der 
Kandidaten-

länder 

Rubrik der 
FV 

04 04 12 NOA Getrennte 
Mittel 

JA 

 

JA JA 1a 

 

4. RESSOURCEN IM ÜBERBLICK 

4.1. Finanzielle Ressourcen 

4.1.1. Überblick über die erforderlichen Verpflichtungsermächtigungen und 
Zahlungsermächtigungen zu laufenden Preisen 

Mio. EUR (bis zur 3. Dezimalstelle) 

Art der 
Ausgaben 

 

Abschnitt 

 

 2009 

 

2010 

 

2011 

 

2012 n+3 und 
Folgejahre 

insgesamt 

 

Operative Ausgaben 
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Verpflich-
tungsermäch-
tigungen (VE) 

Ab-
schnitt 

 

 

a 

6,500 

 

10,500 

 

   17,000 

Zahlungser-
mächtigungen 

(ZE) 

Ab-
schnitt 

 

 

b 

3,000 10,000 4,000   17,000 

 

HÖCHSTBETRAG 

Verpflichtungs-
ermächtigungen 

 a 6,500 

 

10,500 

 

   17,000 

Zahlungs-
ermächtigungen  

 b 3,000 10,000 4,000   17,000 

 

Im Höchstbetrag nicht enthaltene Verwaltungsausgaben 

Personal- und 
Nebenkosten 

(NGM) 

  

c 

 

0,477 

 

0,477 

 

0,297 

   

1,251 

Sonstige im 
Höchstbetrag nicht 

enthaltene 
Verwaltungskosten, 

NGM 

  

d 

 

0,036 

 

0,107 

 

0,019 

   

0,162 

 

Geschätzte Gesamtkosten für die Finanzierung der Maßnahme 
VE insgesamt, 
einschließlich 

Personalkosten 

  

a + c + d 

 

7,013 

 

11,084 

 

0,316 

   

18,413 

ZE insgesamt, 
einschließlich 

Personalkosten 

  

b + c +d 

 

3,513 

 

10,584 

 

4,316 

   

18,413 

Mio. EUR (bis zur 3. Dezimalstelle) 

4.1.2. Vereinbarkeit mit der Finanzplanung 

Der Vorschlag ist vereinbar mit der Mitteilung der Kommission vom 14. Juli 2004 über die 
Finanzielle Vorausschau 2007-2013, KOM(2004) 487 endgültig. Der Vorschlag macht eine 
Anpassung der betreffenden Rubrik der Finanziellen Vorausschau erforderlich. 

4.1.3. Finanzielle Auswirkungen auf die Einnahmen 

Der Vorschlag hat keine finanziellen Auswirkungen auf die Einnahmen. 

4.2. Personalbedarf (Vollzeitäquivalent – Beamte, Zeitbedienstete und externes Personal) – 
Einzelheiten hierzu siehe Abschnitt 8.2.1 

Jährlicher 
Bedarf 

 

2009 

 

2010 

 

2011 

 

2012 n + 3 und Folge-
jahre 
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Personalbedarf 
insgesamt 

5 5 3   

 

5. MERKMALE UND ZIELE 

5.1. Kurz- oder längerfristig zu deckender Bedarf 

Die Kommission will die Aufmerksamkeit eines breiten Spektrums von Akteuren in den 
Mitgliedstaaten auf die Frage der Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung und der 
Schaffung einer integrativeren Gesellschaft lenken und die Bemühungen um eine 
Sensibilisierung koordinieren. Außerdem soll damit die von der EU zu Beginn der 
Lissabonner Strategie eingegangene politische Verpflichtung, „die Beseitigung der Armut 
entscheidend voranzubringen“, bekräftigt und intensiviert werden. 

5.2. Durch die Gemeinschaftsintervention bedingter Mehrwert, Kohärenz des 
Vorschlags mit anderen Finanzinstrumenten sowie mögliche Synergieeffekte 

Obgleich die Ziele des Europäischen Jahres auf den einzelnen Bürger ausgerichtet sind, 
können sie auf Gemeinschaftsebene besser erreicht werden und besser wirken als auf Ebene 
der Mitgliedstaaten. Die geplanten Maßnahmen gehen nicht über das zur Erreichung dieser 
Ziele notwendige Maß hinaus. Die Kommission wird dafür sorgen, dass im Rahmen des 
Europäischen Jahres finanzierte Maßnahmen andere Interventionen der Gemeinschaft 
ergänzen. 

5.3. Ziele, erwartete Ergebnisse und entsprechende Indikatoren im Rahmen der 
ABM-Methodik 

Das Europäische Jahr soll die Diskussion anregen und Lösungen hervorbringen, damit von 
Armut und sozialer Ausgrenzung betroffene Menschen aktiv am öffentlichen Leben 
teilnehmen können. Die Organisationen, an denen sie sich beteiligen, sollen gestärkt, und es 
soll die Entwicklung stabilerer Rahmenbedingungen gefördert werden, um ihre Einbindung in 
Maßnahmen zu gewährleisten, die die Beseitigung der Armut entscheiden voranbringen 
können. Das Jahr wird dazu beitragen, die Wirkungen der offenen Methode der 
Koordinierung vor Ort zu verstärken. 

5.4. Durchführungsmodalitäten 

Zentralisierte Verwaltung unmittelbar durch die Kommission und mittelbar durch Delegation 
an nationale öffentliche Stellen/Stellen, die öffentliche Aufgaben wahrnehmen. 

6. ÜBERWACHUNG UND BEWERTUNG 

6.1. Überwachungssystem 

In der nachstehenden Tabelle sind einige Indikatoren beispielhaft aufgeführt. 

ZIELE INDIKATOREN (VORLÄUFIG) 
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Konkrete Ziele Indikatoren 

Anerkennung — Anerkennung des Rechts 
der von Armut und sozialer Ausgrenzung 
Betroffenen auf ein Leben in Würde und auf 
umfassende Teilhabe an der Gesellschaft 

– Kenntnis/Verständnis der Bürger und politischen 
Entscheidungsträger hinsichtlich der verschiedenen Facetten von 
Armut und der ihr zugrunde liegenden Ursachen 

– Gelegenheiten für die Einleitung eines regelmäßigen Dialogs mit 
Medienverbänden über soziale Fragen 

– Wandel der Einstellungen gegenüber Menschen, die von Armut 
betroffen sind, im Hinblick auf Stereotypen und Stigmatisierung 
sowie in Bezug auf die Selbstwahrnehmung der von Armut 
betroffenen Menschen 

Identifizierung — Anregung einer 
Diskussion über Möglichkeiten der 
gesellschaftlichen Partizipation 

– Konkrete Möglichkeiten der Diskussion über geeignete Verfahren 
und Modelle für die Beteiligung benachteiligter Gruppen am 
politischen Entscheidungsprozess 

– Umfassende und wirksame Beteiligung an den Vorbereitungen für 
das Europäische Jahr auf der Grundlage gemeinsamer Leitlinien 

– Effektive Lern- und Fortbildungsangebote 

Zusammenhalt — Förderung einer stärker 
durch Integration und Zusammenhalt 
geprägten Gesellschaft 

– Veranstaltungen, Studien und Kampagnen zur Förderung einer 
umfassenden, partizipativen Debatte über die Rolle der EU bei der 
Verwirklichung eines größeren sozialen Zusammenhalts 

– Gelegenheiten zur Ausweitung der Diskussion auf Organisationen 
und Sektoren, die sich normalerweise nicht mit Fragen der Armut 
und der sozialen Ausgrenzung befassen 

– Erhöhung des Bekanntheitsgrads von Programmen und Maßnahmen 
der EG zur Förderung des sozialen Zusammenhalts und der 
nachhaltigen Entwicklung sowie des Vorgehens der EU gegen die 
Armut in der Welt 

– Entwicklung innovativer Initiativen, insbesondere zur Förderung 
sektorübergreifender Konzepte der sozialen Eingliederung 

Engagement — Bekräftigung des starken 
politischen Engagements 

– Bewertung der Erfolge der offenen Methode der Koordinierung 

– Analyse auf Ebene der EU und der Mitgliedstaaten im Hinblick auf 
eine stärkere Unterstützung evidenzbasierter Politik und der 
weiteren Politikentwicklung 

– Gelegenheiten für ein neues, langfristiges Engagement der EU für 
die Beseitigung der Armut 

 Operative Indikatoren 

Informations- und Werbekampagnen 
– Anzahl und Art der Informations- und Werbeaktivitäten 

– Förderung des allgemeinen Problembewusstseins und der 
Unterstützung durch die Öffentlichkeit  

– Beeinflussung des politischen Prozesses und der öffentlichen 
Debatte 

– Umfang und Tenor der Medienberichterstattung über die im 
Rahmen des Europäischen Jahres geförderten Veranstaltungen 
(qualitativ und quantitativ) 

– Relevanz der Zeitplanung und der vermittelten Botschaft 

– Anzahl und Art der Instrumente, mit denen das Interesse der 
Öffentlichkeit geweckt wird 

– Prozentsatz der erreichten Bevölkerung 

– Zugang zu und Verwendung von im Rahmen des Europäischen 
Jahres eingeführten und verbreiteten Instrumenten zur Information 
über einschlägige Programme der EG 

– Sensibilisierung der Teilnehmer an den Programmen und Aktionen 
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des Europäischen Jahres für diese Aktivitäten 

– Verwendung des Logos und der Slogans bei der Durchführung der 
Maßnahmen im Rahmen des Europäische Jahres 

– Nutzung der Website des Europäischen Jahres 

Umfragen und Studien 
– Leserkreis von Publikationen 

– Verbesserung der Wissensbasis 

– Relevanz der Empfehlungen 

– Verwendung als Grundlage von Planungsentscheidungen 

Veranstaltungen und Initiativen auf 
Gemeinschaftsebene 

 

– Anzahl und Art der Teilnehmer 

– Grad ihrer Zufriedenheit 

– Art der Lerneffekte 

– Erfassung durch die Medien 

– Gesteigertes Problembewusstsein der Öffentlichkeit 

– Qualität der vermittelten Botschaft 

– Einfluss auf politische Prozesse und Debatten 

Veranstaltungen und Initiativen auf 
nationaler Ebene 

– Anzahl und Art der Initiativen (Start und Förderung des 
Europäischen Jahres; Räume für eine offene Debatte; Peer-Review- 
Seminare; Aufklärungskampagnen und Aktionen in Schulen; 
Organisation von Preisverleihungen und Wettbewerben; Umfragen 
und Studien; Fortbildungsangebote usw.) 

– Anzahl und Art der Teilnehmer 

– Wahl des geeigneten Zeitpunkts 

– Relevanz des Themas/der Themen für die Ziele des Europäischen 
Jahres 

– Grad der Zufriedenheit 

– Art der Lerneffekte 

– Erfassung durch die Medien 

– Qualität der vermittelten Botschaft 

– Gesteigertes Problembewusstsein 

– Einfluss of politische Prozesse und Debatten 

– Erweiterung der Wissensbasis 

– Projekte, an denen Träger oder Netzwerke aus verschiedenen 
Sektoren beteiligt sind 

– Für dieses operative Ziel eingesetzter Anteil am Gesamtbudget 

– Multiplikatoreffekt (Zahl der Maßnahmen und Initiativen auf 
nationaler, regionaler und lokaler Ebene, die im Rahmen des 
Europäischen Jahres gefördert, jedoch nicht finanziert werden) 

Technische Hilfe zur Erleichterung des 
Transfers von Lernerfolgen 

– Anzahl und Art der Initiativen 

– Anzahl und Art der Teilnehmer 

– Wahl des geeigneten Zeitpunkts 

– Grad der Zufriedenheit 

– Art des Lerneffekts 
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6.2. Evaluierung 

6.2.1. Folgenabschätzung 

Eine Folgenabschätzung für das Europäische Jahr liegt diesem Vorschlag für einen Beschluss 
des Europäischen Parlaments und des Rates bei. 

6.2.2. Maßnahmen im Anschluss an Zwischen-/Ex-post-Bewertungen (unter Zugrundelegung 
früherer Erfahrungen) 

Im Jahr 2009 soll eine externe Evaluierung in Auftrag gegeben werden, damit grundlegende 
Daten für die Überwachung der Durchführung des Europäischen Jahres erhoben werden und 
gegebenenfalls Zwischenergebnisse geliefert werden können. Die Ergebnisse der Evaluierung 
sollten bis Mitte 2011 vorliegen. 

7. BETRUGSBEKÄMPFUNGSMASSNAHMEN 
Die Kommission gewährleistet bei der Durchführung der nach diesem Beschluss finanzierten 
Maßnahmen den Schutz der finanziellen Interessen der Gemeinschaft durch 
Präventivmaßnahmen gegen Betrug, Korruption und sonstige rechtswidrige Handlungen, 
durch wirksame Kontrollen und Wiedereinziehung zu Unrecht gezahlter Beträge sowie - bei 
Feststellung von Unregelmäßigkeiten - durch wirksame, angemessene und abschreckende 
Sanktionen gemäß der Verordnung (EG, Euratom) Nr. 2988/95 des Rates und der Verordnung 
(Euratom, EG) Nr. 2185/96 des Rates sowie der Verordnung (EG) Nr. 1073/1999 des 
Europäischen Parlaments und des Rates. 

Bei den im Rahmen dieses Beschlusses finanzierten Gemeinschaftsmaßnahmen ist der in 
Artikel 1 Absatz 2 der Verordnung (EG, Euratom) Nr. 2988/95 genannte Tatbestand der 
Unregelmäßigkeit bei jedem Verstoß gegen eine Bestimmung des Gemeinschaftsrechts oder 
einer vertraglichen Verpflichtung als Folge einer Handlung oder Unterlassung eines 
Wirtschaftsteilnehmers gegeben, die durch eine ungerechtfertigte Ausgabe einen Schaden für 
den Gesamthaushaltsplan der Gemeinschaften oder die Haushalte, die von den 
Gemeinschaften verwaltet werden, bewirkt hat bzw. bewirken würde. 

8. RESSOURCEN IM EINZELNEN 

Finanzkosten der Umsetzung des Vorschlags - aufgeschlüsselt nach Zielen 

Verpflichtungsermächtigungen in Mio. EUR (bis zur 3. Dezimalstelle) 

2009 2010 2011 2012 Jahr n+4 und 
Folgejahre 

 

INSGESAMT 

 

Ziele  Art der 
Teilergeb-
nisse/  
Outputs 

Durch-
schnitts-
kosten 

Za
hl 

Gesamt
kosten  

Zahl Gesamt-
kosten  

Zahl Gesa
mtko
sten  

Zahl Gesa
mt-
koste
n  

Zahl Gesamt-
kosten  

Zahl Gesamt-
kosten  

 

EG-weite 

Zusammen-
künfte und 
Veranstaltun-
gen 

0,400 1 0,400         1 0,400 
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Informations-
und 
Werbekam-
pagnen  

3,075 

 

1 5,000 1 1,150       2 6,150 

 

Technische 
Hilfe 

0,600 1 0,600         1 0,600 

Maß-
nahmen 

Evaluierun-
gen 

0,150 1 0,150         1 0,150 

Kofinan-
zierung 
von 
Maßnah-
men auf 
EG-Ebene 

Eröffnungs- 
und 
Abschluss-
veranstaltun-
gen 

0,350 1 0,350 1 0,350       2 0,700 

Kofinan-
zierung 
von 
Maßnah-
men auf 
nationaler 
Ebene 

Finanzhilfen 
für nationale 
Durchfüh-
rungsstellen 

0,300   30 

 

9,000     30 

 

9,000 

GESAMT-
KOSTEN 

  5  6,500 32 10,500     37 17,000 

 

Berechnung der Kosten der Maßnahmen 

Maßnahme I Maßnahmen auf EU-Ebene 

Zusammenkünfte und Veranstaltungen:  

400 000 EUR 

Informations-, Werbe- und Aufklärungskampagnen 

Für die Informations- und Kommunikationsmaßnahmen des Europäischen Jahres sind 
insgesamt 6,150 Mio. EUR notwendig. Davon wird ein Teil in die Koordinierung der 
Kampagne auf EU-Ebene fließen, der größte Teil jedoch in die Durchführung der Kampagne 
vor Ort auf nationaler Ebene. 

Evaluierungen 

Sämtliche im Rahmen des Europäischen Jahres durchgeführten Maßnahmen werden in Bezug 
auf die Wirksamkeit und die Folgen des Europäischen Jahres einer Evaluierung unterzogen. 
Nach dem Abschluss des Europäischen Jahres wird hierzu ein Bericht veröffentlicht. 

Maßnahme II. Kofinanzierung von EU-weiten Maßnahmen 

Das Europäische Jahr wird durch zwei hochrangig besetzte Konferenzen eröffnet und 
abgeschlossen. Es ist mit Kosten in Höhe von 437 500 EUR zu rechnen. Der durchschnittliche 
Beitrag der Gemeinschaft zu diesen Maßnahmen (maximal 80 % der zuschussfähigen 
Gesamtkosten) wird auf 350 000 EUR geschätzt. 
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Maßnahme III. Aktivitäten auf nationaler Ebene 

Zwar kann die Europäische Union einen Rahmen für Sensibilisierungsmaßnahmen 
bereitstellen, doch werden die meisten Fortschritte anerkanntermaßen durch aktive 
Interventionen der Teilnehmerländer selbst erzielt. 

In Anbetracht der in früheren Europäischen Jahren gesammelten Erfahrungen können solche 
Maßnahmen in Höhe von bis zu 50 % aus dem Gemeinschaftshaushalt finanziert werden.  

Verwaltungsausgaben 

Anzahl und Art der erforderlichen Humanressourcen 
Art der 

Ressour-
cen 

 Zur Durchführung der Maßnahme einzusetzendes Personal: 
vorhandenes und/oder zusätzliches Personal 

(Stellenzahl/Vollzeitäquivalent) 

  2009 2010 2011 2012 2013 
A*/AD 

 

1 1 1   Beamte oder 
Bedienstete 
auf Zeit 
(XX 01 01) B*, 

C*/AST 

 

2 2 1   

Aus Artikel XX 
01 02 

finanziertes 
Personal 

(Hilfskräfte, 
ANS, 

Vertragspersonal, 
usw.) 

 2 2 1   

Sonstiges 
aus Artikel 
XX 01 
04/05 
finanziertes 
Personal 

 0 0 0   

GESAMT  5 5 3   

 

Beschreibung der Aufgaben, die im Zuge der Durchführung der Maßnahme anfallen 

Beschreibung der Aufgaben, die im Zuge der Durchführung der Maßnahme anfallen 

A-Beamte: Betreuung des Europäischen Jahres auf europäischer Ebene und Kontakte zu den 
nationalen Durchführungsstellen, Mitarbeit im Ausschuss, Erstellung von Ausschreibungen, 
Überwachung der Finanzhilfen für die Mitgliedstaaten, Informationskampagne, 
Veranstaltungen, Studien und Kommunikation 

B-Beamte: laufende Finanzkontrolle der Ausschreibungen und Finanzhilfen, allgemeine 
Unterstützung der A-Beamten bei allen Aufgaben 

C-Beamte: Unterstützung bei allen genannten Aufgaben 

Herkunft der damit betrauten Humanressourcen (Statutspersonal) 
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 ,Derzeit für die Durchführung des Programms, das ersetzt oder verlängert werden soll ٱ
zugewiesene Stellen 

0 im Rahmen des APS/HVE-Verfahrens für das Jahr 2008 vorab zugewiesene Stellen 

0 im Rahmen des APS/HVE-Verfahrens für das Jahr 2009 anzufordernde Stellen (jedoch 1 
Vertragsbediensteter FG IV oder ANS von 2009 bis 2011 + 1 CA FG II oder III 2009-2010) 

3 innerhalb des für die Verwaltung zuständigen Dienstes neu zu verteilende vorhandene 
Stellen (interne Personalumsetzung) in den Jahren 2009 und 2010 sowie 2 Stellen im 
Jahr 2011 

Mio. EUR (bis zur 3. Dezimalstelle) 

Haushaltslinie 
(Nummer und 
Bezeichnung) 

2009 2010 2011 2012 2013 GESAMT 

1. Technische und 
administrative 
Unterstützung 
(einschließlich 
Personalkosten) 

      

Exekutivagenturen 
 

0 0    0 

Sonstige technische 
und administrative 

Unterstützung 
 

0 0    0 

- intra muros       

- extra muros       

Ausgaben für 
technische und 
administrative 
Unterstützung 

insgesamt 

0 0    0 

 

Im Referenzbetrag nicht enthaltene Personalausgaben und Nebenkosten 

Mio. EUR (bis zur 3. Dezimalstelle) 

Art der 
Humanressourcen 

2009 2010 2011 2012 2013 

Beamte und Bedienstete 
auf Zeit (XX 01 01) 

 

0,351 

 

0,351 

 

0,234 

  

Aus Artikel XX 01 02 
finanziertes Personal 
(Hilfskräfte, ANS, 

Vertragspersonal usw.) 

(Angabe der 
Haushaltslinie) 

 

0,126 

 

0,126 

 

0,063 

  

Personalausgaben und 
Nebenkosten insgesamt 
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(NICHT im Referenzbetrag 
enthalten) 

0,477 0,477 0,297 

 

 

Sonstige nicht im Referenzbetrag enthaltene Verwaltungsausgaben 
 Mio. EUR (bis zur 3. Dezimalstelle) 

 2009 2010 2011 2012 2013 GESAMT 
XX 01 02 11 01 — Dienstreisen 0,017 0,069    0,086 

XX 01 02 11 02 — Sitzungen und Konferenzen       

XX 01 02 11 03 — Ausschüsse 0,019 0,038 0,019   0,076 

XX 01 02 11 04 — Studien und Konsultationen       

XX 01 02 11 05 — Informationssysteme       

2. Gesamtbetrag der sonstigen Ausgaben für 
den Dienstbetrieb (XX 01 02 11) 

0,036 0,107 0,019   0,162 

3. Sonstige Ausgaben administrativer Art 
(Angabe mit Hinweis auf die betreffende 

Haushaltslinie) 

      

Gesamtbetrag der Verwaltungsausgaben 
ausgenommen Personalausgaben und 

Nebenkosten (NICHT im Referenzbetrag 
enthalten) 

0,036 0,107 0,019   0,162 

 

Berechnung – sonstige nicht im Referenzbetrag enthaltene Verwaltungsausgaben 

Dienstreisen: durchschnittlich 3 Dienstreisen in 32 Länder (27 MS + andere Teilnehmerländer) x 900 EUR 

Ausschuss: 4 Sitzungen x 32 Teilnehmer (27 MS + andere Teilnehmerländer) x 700 EUR 

Der Bedarf an Humanressourcen und Verwaltungsressourcen wird als Bestandteil der 
Mitteilzuweisung an die verwaltende Generaldirektion im Rahmen des jährlichen Verfahrens 
zur Mittelzuweisung berücksichtigt. 
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